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Stellungnahme der AGGM zum Entwurf der Allgemeinen Bedingungen der Bilanzierungsstelle (AB BS“) 
für das Marktgebiet Ost bzw. die Marktgebiete Tirol und Vorarlberg 

Bezugnehmend auf die öffentliche Konsultation der AGCS und der A&B zu dem Entwurf der AB-BS für 
das Marktgebiet Ost bzw. die Marktgebiete Tirol und Vorarlberg übersenden wir hiermit unsere 
Stellungnahme wie folgt, mit der Bitte um Berücksichtigung. Wir nehmen dabei ausschließlich zu den 
Regelungen Stellung, die uns in unserer Tätigkeit als Marktgebietsmanager oder 
Verteilergebietsmanager betreffen. 

 

1.  Artikel 3.2.1 Pflichten des Netzbetreibers 

Der NB liefert an die BS die für das Clearing erforderlichen Daten. Das sind insbesondere:  

• […] 

• die Werte für die tatsächlich ermittelten Netzverluste;  

• die Werte für den gemessenen Eigenverbrauch;  

• die Werte für den ungemessenen Eigenverbrauch; 

• die Werte für positive Messdifferenzen;  

• die Werte für negative Messdifferenzen  

 

Begründung: Anlage 2 Punkt III GMMO-VO sieht lediglich die Übermittlung des gemessenen 
sowie des ungemessenen Eigenverbrauchs vor. 

 

2. Artikel 2.1 Anhang Risikomanagement, Sicherheitenanforderung abhängig von 
Ausspeiseallokationen  

[…] 

Variante: Verpflichtung zur ausgeglichenen Tagesbilanzierung 

[…] 

Diese Variante bedarf der Zustimmung der AGCS und setzt voraus, (i) dass der 
Bilanzgruppenverantwortliche den MVGM oder dessen Beauftragter in der Lage ist ermächtigt, 
auf Anforderung des BKO im Fall einer festgestellten Tagesunausgeglichenheit zur Erreichung 
einer vollständig oder annähernd ausgeglichenen Tagesbilanz Einkürzungen der 
Ausspeisenominierungen entsprechend den Allgemeinen Bedingungen des MVGM vorzunehmen 
und (ii) dass die Einkürzung durch den MVGM rechtzeitig umsetzbar ist. Die Erklärung für den 
Wechsel in den Einkürzungsmechanismus bzw. der Widerruf dieser Erklärung ist auf der 
Homepage der AGCS veröffentlicht. Der MVGM ist über abgegebene Erklärungen sowie deren 
Widerruf in Kenntnis zu setzen. Bei wiederholtem Verstoß zur Verpflichtung für eine 
ausgeglichene Tagesbilanzierung ist die BS berechtigt die Vereinbarung zum 
Einkürzungsmechanismus aufzulösen 

[…] 

 

Begründung: AGGM kann den beschriebenen Einkürzungsmechanismus ausschließlich unter 
den in Rot ergänzten rechtlichen, administrativen und technischen Rahmenbedingungen 
durchführen. 
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